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2 .Teil .

DieheuteerschieheneMinisterialverordnungüberdie
Kartoffelhöchstpreise wurdesowohlim WienerStadtrate als auch
in der nachmittägigenOhmännerkonferenzeiner eingehendenEr- ¬
örterungunterzogen.HiebeiwurdevondenVertreternallerPar-¬
teien der begründetenBesorgnisAusdruckgegeben ,dassdiese

Verordnung,statt eineVerbilligungderKartoffelpreiseherbei-¬
zuführen,geeignetseidieKartoffelzufuhrnachWien(geradezu)
zu unterbinden .Es wurde insbesondere darauf hingewiesen ,dass

die KartoffelversorgungWienszumgrössten Teisle ausUngarn
erfolgtunddass ,solangenichtauchinUngarnentsprechende
Höchstpreisefür Kartoffelnfestgesettztwerden ,dieDürchfüh-¬
rung der Verordnungauf die grössten Schwirigkeiten stodsenwerde .
EswurdeneinhellignachstehendeBeschlüssegefasst :

1 .Danach§ 8 der Verordnungihre Bestimmungennur aufden
Bezugaus demZollauslanden keine Anwendungfindet ist zubesor - ¬
gen ,dassdassdiefürWiensowichtigenKartoffelzufuhrenaus
Unganausbleiben und sich dadurcheine empfindlicheKartoffelnot
in Wiengeltend machenwerde .Die Regierungwird daheraufgefor-¬

dert ,allesaufzubieten,umKartoffelzufuhrennachWieninaus-¬
reichendemMassesicherzustellen .

2 .Die GemeindeWienwird zwardie Verordnung ,die ohneihre
ihr /

Mitwirkungzustandegekommenist ,indemübertragegénenWir-¬
kungstyeise selbstverständlich pflichtgemäss durchführen ,muss

abervonvornhereinjedeVerantwortungfür derenRückwirkung
aufdieApprovisionierungderStadtablehnen.

3 .DerBericht des Magistratesüber die bisherigenMassnahmen
derGemeindezurVersorgungderBevölkerungmitKartoffelnso¬
wohldurcheigenenAnbauals auchdurchAnkaufvonrund100. 000
Metrzentnerwirdzur Kenntnisgenommenundgenehmigt ,dassder
ausdenAnkaufspreisenimVergleichezudennunmehrfestgesetz¬
ten HöchstpreisensichergebendeVerlustvonderGemeindegetra-¬
genwerde.



RATHAUSKORRESPONDENZ.
n 23 September1915 . -Abends .No. 345.

ZudenKartoffelhöchstpreisen .JnderheutigenSitzungder
ZentralederFrauenhilfsaktionimKriegewurdefolgende
ResolutionzumBeschlusseerhoben:DieFrauenhilfsaktion
imKriegehatin jhrerheutigenSitzungdieneueVerordnung
überdieHöchatpreisefürKartoffeleinereingehendenBe-¬
ratungunterzogen .DieVertreterinnenallerOrganisationen
wiesenaufdieGefahrenhin ,diefürdieKartoffel-Appro-¬
visionierungderStadtWienausdieserneuenVerordnunger
fliessenkönnen.

1 .SehensieinderstaffelweisenSteigerungdesHöchst
preiswseineGefährdungderMarktbeschickungwährenddernäch¬
sten zweiMonate ,da naturgemässvonder Landwirtschaftder
ZeitpumktdeshöherenKartoffelpreisesabgewartetwerdenwird.
Die Gründeauf diesich dieser Teil der Verordnungstützt

(SchwundundEinlagerungsspesen )sindhinfälligimHinblicke
darauf ,dasssolcheSpesenleichtin dicallgemeinenProduk
tionskosteneinbezogenwerdenkönnenundgewöhnlichauchein¬
bezogenwerden,
2 .JstdieSpannungzwischenSpeise-,Jndustrie-undFut

terkartoffeleinezugeringe ,sodassdieGefahrbesteht ,dess
dieQualitätsunterschiedenichtgewahrtwerden.
3 .DieVerfügung,welcherdesFrauenhilfsaktionaufihre

AnfragebeiderzuständigenBehördemitgeteiltwurde,dassdie
GemeindenbeiEintretenderKartoffelnotdasRechthabenbei
derStatthaltereidieRequisitionzuverlangen,erscheintnicht
ausreichend,daes angesichtsderhohenLebensmittelpreise
und der geplanten Vermehrung der fleischlosen Tage nicht nu

nichtzueinerKartoffelnot,sondernnichteinmalzueiner
vorübergehendenKartoffelknappheitkommendarf .DieFrauen-¬
hilfsaktionerblicktinderBeschlagnahmederKartoffelvorräedienzigeMöglichkeitdieserHöchstpreisverordnungeineim
SinnederklaglosenApprovisionierungderStadtgelegne
Durchführungzusichern .DieBeschlagnahmesollinderForm
gehandhabtwerden,dassdleGemeindendasfürihrGebieter-¬
forderlicheMindesteuantumVerbrauchsquantun( inBerücksich¬
igungdergegenwärtigenLebenshaltungweitesterBevölkerungs
nichten)festlegen,dasselbebeiderRegierunganmeldenund

vonder Regeerungdie ZusicherungdiesesQuantumsbeirates¬
weisemregelmässigenAbrufverlangen .DurchdenUmstandaber ,
dassdieBeschlagnahmedurchdieLandesstellenurimeigenen
Wirgungskreisderselbenerfolgenkann ,dasLandNiederöster-¬
reichaberinseinerKartoffelprosuktionpassivist ,istdie
Verordnungfür Wienwiedervölligunwirksam.
4 .JnderBestimmung,dassdieseHöchstpreisverordnungder

RegierungdurchhöhereHöchstpreisedereinzelnenProduktions¬
undKonsumentengebietedurchbrochenwerdenkann,erblicktdie
FrauenhilfsaktioneinerseitedieGefahr,dassdesPreistrei-¬
bereiTürundTorgeöffnetwirdundanderseitsfür jeneGe-¬
biete ,diesichdiesen„Höchstpreisen"nichtanschliessen,
einefortgesetzteKartoffelnot.
5 .MitRücksichtdarauf,dassfürWieneingreserTeildes

notwendigenKartoffelbedarfesausUngarngeliefertwird ,in
UngarnaberkeineHöchstpreisefestgesetztwurden,dürfte
sichdieVerordnungfürWienüberhauptalsundurchführbar
erweisen,( dabeidemMangelanKartoffelzufuhrnichtnureine
KnappheitsonderndirekteineKatastrophaleKartoffelnotein-¬
tretenmusste. )


	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]

